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Die Broschüre „Fahrzeuge“
zei gt an Beispielen beson-
dere Gefahren bei m Ei nsatz
mit Fahrzeugen und sol l  so
hel fen, Unfäl le zu verhüten.
Außerdem faßt sie di e für
den Betr ieb von land- oder
forstwir tschaftl i chen Fahr -
zeugen wichtigen Bestim-
mungen aus dem Straßen-
verkehrsrecht zusammen.
Fahrzeuge si nd kraftbet ri e-
bene oder  von Tieren

gezogene Landfahrzeuge
und deren Anhängefahr-
zeuge. Nicht nur Acker-
schlepper und Transpor t-
anhänger , sondern auch
selbst fahrende oder  gezo-
gene Arbeitsmaschi nen wie
Mähdrescher , Str ohpressen
oder  Kar tof felerntemaschi-
nen sind also Fahrzeuge.
Anbaugeräte gelten als aus-
wechselbare Zubehör tei le
für  Fahrzeuge.

Auf besonders schwierige
und unfallträchtige Arbeiten
wird mit diesem Warnzeichen
hingewiesen.

Lange ist es her. Ein Ackerschlepper ohneUmsturzschutzvorrichtung
ist heute nicht mehr denkbar.
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Diese 
Zeichen

garantieren
Ihnen, 

daß die
Produkte

sicher und
gebrauchs-

tauglich
sind.

Bereits bei der Beschaffung
von Fahrzeugen ist darauf
zu achten,  daß di e er forder-
l ichen Schutzeinr ichtungen
vorhanden sind. Bei kraft -
betr iebenen Maschinen und
Geräten muß di e CE-Kenn-
zeichnung angebracht sei n
und ei ne EG-Konformitäts-
er klärung mi tgel iefert
werden. 

Das GS-Zeichen (Geprüfte
Sicherhei t) weist darauf hin,
daß das Fahrzeug den
geltenden sicherhei tstech-
nischen Anforderungen
entspr icht und mit den
er forderl ichen Schutzein-
r ichtungen ausgerüstet i st.
Ist ei n GS-Zei chen nicht vor -
handen, empfi ehlt es sich,
vom Verkäufer  schr i f tl ich
bestätigen zu lassen, daß
das Fahrzeug den geltenden
Sicherhei tsvorschri f ten ent -
spricht.
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Bei  der  Beschaffung von
Fahrzeugen ist auch das
Straßenverkehrsrecht zu
beachten. Danach ist grund-
sätzl ich beim Betr ieb von
kraftbetr iebenen Fahrzeu-
gen, Anhängern und An-
hängegeräten über  3 t
zul ässiges Gesamtgewicht
auf  öffentl ichen Straßen
ei ne Betr iebser laubni s

er forderl i ch.  Sie sol l te
bereits beim Kauf ange-
forder t werden, da si e 
sonst auf ei gene Kosten
nachträgl ich beschafft
werden muß.  Die Betr iebs-
er laubnis ist der Nachweis,
daß das Fahrzeug den
Bestimmungen der  Str aßen-
verkehrs-Zul assungs-Ord-
nung (StVZO) entspr icht.
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Beim Einsatz von Fahr -
zeugen und Maschinen
werden durch Wellen-,  Kei l-
ri emen- und Kettent riebe,
Zahnräder , Kurbel tr iebe,
Schwungmassen und viele
andere Bautei le Bewegun-
gen und Kräfte über tragen.
Al l  diese Bautei le müssen
so gestaltet  und i n der
Maschine angeordnet sein,
daß sie niemanden verl et-
zen. Wenn dies nicht mög-
l ich ist,  muß der Herstel ler
die gefähr l ichen Bautei le
durch besondere Schutz-
maßnahmen sichern.

Derar tige Schutzmaßnah-
men sind Verklei dungen,
Verdeckungen, Umwehrun-
gen und die hi nweisende
Sicherhei tstechnik. Was
unter  den einzelnen Be-
gr i ffen zu ver stehen ist,
er läutern di e nachstehen-
den Bei spi ele.

Die Verk leidung einer
Gelenk welle verhindert
allseitig den direkten
Kontakt  mit  der drehen-
den Wel le und ihren
Kreuzgelenken.
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Die Verdeckung der
St reuwalzen an einem
Stalldungst reuer sichert
die Arbei tswerkzeuge
bei Transportfahrten.

Die Umwehrung, hier in
Form eines Bügels an
einem Kreiselschwader,
stell t einen ausreichen-
den Sicherheitsabstand
zu den umlaufenden
Kreiselzinken her.

bracht  werden, wenn di e
Fahrzeuge zei tweise nicht
benutzt  oder  außer  Betr ieb
gesetzt werden.

Die hi nweisende Sicher-
hei tstechnik wir d nur  dann
angewendet, wenn Gefahr-
stel len nicht durch Schutz-
ei nri chtungen gesicher t
werden können, wei l  die
Schutzeinr ichtungen die
Funktion beeintr ächtigen
würden. In diesen Fäl len
wei sen Warnschi lder  und
di e Betr iebsanlei tung auf
di e Gefahrstel len hi n.

Da Schutzei n-
ri chtungen auch
nach längerem
Einsatz noch
wir ksam sein
müssen, ist i hre
Pflege und
Instandhal tung
er forderl i ch.

Schutzeinr ich-
tungen müssen
an Fahrzeugen
auch dann ange-
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Umklappbare
Umsturzschutz-
vor richtungen
si nd außerhalb
von Kulturen
wieder  in
Schutzstel lung 
zu br ingen.
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Die Bet ri ebsanleitungen für
Fahrzeuge enthalten auch
Hinweise des Herstel ler s für
den si cheren Betri eb. Bei
der  Ausl ieferung daher
unbedingt darauf  achten,

daß sie mitgel iefer t werden.
Si e sol l ten vor  dem ersten
Einsatz, und er forder l ichen-
fal l s auch nach längeren
Einsatzpausen, gelesen
werden.
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Nur  wenn Hand und Fuß
einen festen Halt f inden, ist
der  Arbeitspl atz sicher zu
er reichen.

Aufsti ege sind sauber  zu
halten und di e Schuhe vor
dem Aufsteigen zu säubern.
Verschmutzte Schuhe waren
schon oft di e Ursache eines
Unfal ls, wei l  der  Fahrer  mit
ihnen vom Aufstieg,  Kupp-
lungs- oder Bremspedal
abgerutscht  ist.

Fahrer- und Arbeitsplätze
si nd oft  nur  über  Aufst iege
oder  Leitern zu er rei chen.
Fehlen si e an älteren Fahr -
zeugen, so si nd sie nach-
tr ägl ich anzubringen.
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Die Anlaßsper re an Acker -
schleppern und Hofl adern
sol l  verhindern, daß das
Fahrzeug von einer neben
dem Fahrzeug stehenden
Person bei  eingelegtem
Gang gestar tet  werden
kann. Es ist vorgekommen,
daß die Person dabei  vom
Schlepper  über rol l t wurde;
di e Anl aßsperre dar f des-
hal b auch nicht unwir ksam
gemacht werden. 

Äl tere Schlepper und Hof-
lader  ohne Anlaßsper re dür -
fen nur vom Fahrer si tz aus
gestar tet werden.

Vor  dem Ingangsetzen von
Maschinen, auch beim
Probelauf nach Reparatur -
arbeiten, ist darauf zu
achten, daß sich niemand 
in unmittelbarer Nähe der
Maschine aufhält .

S o n ich t



Anh ä ngen  von  Fahrzeu gen

12

Anzukuppelnde Anhänger
oder  Anhängegeräte sind
mit  der  Feststel lbremse
oder  dur ch Unter legkei le
gegen Fortr ol l en zu sichern.
Bei Mehrachsanhängern
sol len di e Unterl egkei le an
der  hinteren Achse angelegt
werden, damit di e Ausr ich-

tung der Zuggabel möglich
ist. Bei beladenen oder  tei l -
beladenen Anhängern mit
Drehschemellenkung ist
während des Bewegens
Vorsicht geboten, da infolge
der  Schwerpunktver lage-
rung bei stark eingeschl age-
ner  Vorderachse Kippgefahr
besteht.
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Zugösen si nd vor  dem
Heranfahren mi t dem
Schlepper  auf die Höhe der
Anhängekuppl ung einzu-
stel len. Während des
Zurückfahrens des Schl ep-
pers dar f sich keine Person
zwi schen den zu kuppel n-
den Fahrzeugen aufhalten.  

Anwesende Helfer  dür fen
sich nur  al s Ei nweiser

neben den Fahrzeugen
betätigen und er st  bei Sti l l -
stand zwischen die Fahr -
zeuge tr eten, um – soweit
er forder l ich – den eigent-
l ichen Kupplungsvorgang
durchzuführen und den
Kupplungsbolzen form-
schlüssi g zu sichern.

Das Auf laufenl assen des
Anhängers zum Kuppeln ist
ni cht  er laubt.

Wird der Anhänger  von
Hand herangeschoben,
besteht  Gefahr  dur ch Aus-

schlagen der  Dei chsel bei
Bodenunebenheiten (z. B.
Schlaglöcher,  Steine).  Ein
Betäti gen der  Bremse muß
mögli ch sei n, um einen
Zusammenstoß der Fahr -
zeuge zu verhindern.

Vor  der  Abfahr t beachten:

➽ Brems- und Lichtanl age
anschl ießen.

➽ Bei  selbsttäti gen
Anhängekuppl ungen
kontrol l ieren, ob Kupp-
l ung geschlossen und
gesicher t i st.

➽ Höheneinstel leinr ichtung
der  Zuggabel – soweit
er forder l ich – lösen.

➽ Stützeinr ichtungen –
soweit erforderl i ch – in
Fahrstel l ung br ingen und
sichern.

➽ Funktion der Brems- und
Li chtanlage überprüfen.
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Beim Anheben oder  Ab-
senken eines Anbaugerätes
ver ringert  si ch der Abstand
zwischen Schlepperheck
und Gerät. Bei  manchen
Geräten wird der  Abstand
so ger ing, daß eine Person,
die zwi schen Gerät und
Schlepper steht, ei nge-
klemmt wir d.

Deshalb nur  bei Sti l lstand
des Gerätes zwi schen
Schlepper und Anbaugerät
tr eten und die Stel l tei l e nur
von dem vorgesehenen
Platz  aus betäti gen. 
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Nach dem Kupplungsvor -
gang müssen Kupplungs-
el emente – soweit  er forder-
l ich – durch Klappstecker
oder Vorstecker  gesicher t
werden. Die Schutzrohre
der  Gelenkwel len sind
wegen der  Wickelgefahr
durch Befesti gen der
Sicherungsketten gegen
Mitdrehen zu sichern.

Der  Schnel lkuppler  macht
den Anbau von Geräten
l eichter  und sicherer.

Im Handel  erhältl i che,  über
das Normal maß hi naus
ausziehbare Gelenkwell en
vergrößern den Bewegungs-
fr eir aum bei m An- und
Abbau enganbauender
Geräte.
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Nur  vom Fahrersitz können
Anbaugeräte und di e Fahr -
st recke überbl ick t und i m
Not fal l  die entsprechenden
Betäti gungseinr ichtungen
er reicht werden.  Deshal b
Fahrzeuge nur  von den
vorgesehenen Plätzen aus
führen.

Ist es an Ausfahr ten oder
beim Rückwärtsfahren nicht
mögl ich,  die Fahrbahn ein-
zusehen, muß eine zweite
Person den Fahrer  ein-
weisen. Der  Einweiser  muß
im Si chtfeld des Fahrer s
stehen. Die Zeichen müssen
eindeut ig sein.
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Bei  der  Fahr t müssen di e
Fahrbahnverhäl tnisse
berücksichtigt werden.
Entscheidend ist, daß die
Fahrzeuge immer sicher
abgebremst  werden kön-
nen. Sammel bunker  von
Vollerntemaschinen und
Korntanks von Mähdre-
schern müssen deshalb vor
der  Str aßenfahrt entleer t
werden.

Hervorstehende spitze Tei le
wie Schneidwerke von Mäh-
dreschern, Str euwalzen der
Stal ldungstreuer  und Gabel-
zinken des Heuschwanzes
si nd durch Tranpor tschutz-
einr ichtungen zu sichern.

Fehlende Transportschutz-
einr ichtungen und ver -
kehrsgefährdende Tei le
werden auch von der
Pol izei beanstandet .
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Während des Transpor ts
von Lasten besteht beson-
ders bei Fahrzeugen mit
schmaler  Bauweise oder
Kni ckl enkung erhöhte
Ki ppgefahr . Lasten dürfen
daher  nur  mi t abgesenkter
Gabel  und angepaßter
Geschwindigkei t tr anspor -
tier t werden.

Zum Ver laden, Stapeln und
Transpor t von Großbal len
dür fen nur  Fahrzeuge mit
Kabi ne oder  Schutzeinr ich-
tungen gegen herabfal lende
Gegenstände eingesetzt
werden.

Es ist auf  ausreichende
Si cht  in Fahrt richtung zu
achten.

Di e vorgeschr iebene Nutz-
last i st einzuhal ten. Sofern
für  die Standsi cherheit
er forderl ich, sind Heck -
gewichte anzubauen.

Zwil l ingsrei fen an der
Vorderachse von Hofladern
ver ri ngern die Kippgefahr.
Bei einzelnen Fahrzeug-
typen ist  eine Schnel l -
montage – ca. 1 Minute pro
Rad – möglich.

Spezialwerkzeuge ermög-
l ichen ei n sicheres Auf-
nehmen und Halten von
Ballen.
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Durch unsachgemäße Bela-
dung kann es während der
Fahrt zu gefährl i chen Si tua-
t ionen kommen.

Deshalb darauf achten, daß
Fahrzeuge nicht über laden,
di e Ladung sicher  ver tei l t
und erforderl i chenfal ls auf
der  Ladefläche sicher  be-
fest igt i st.  
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Für  die Beförderung von
Personen auf Fahrzeugen
müssen geeignete Sitz-
gelegenheiten vorhanden
sein. Es dar f erst angefah-
ren werden, wenn al le Per -
sonen ihre Sitzpl ätze ei n-
genommen haben.  Wegen
der  Abstur zgefahr i st  es
verboten, während der
Fahr t auf  der  Ackerschiene
des Schleppers und auf der
Ladefl äche von Anhängern
zu stehen oder si ch auf
Bordwände zu setzen. Die
Mitfahrt auf der  Ladung
(Heu- oder  Str ohbal l en) ist
nicht zul ässig.  

Während der  Fahr t ni cht
auf- oder  abspri ngen; er st
auf- oder  absteigen,  wenn
die Fahrzeuge stehen.

S o nich t
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Vor  dem Beheben von Stö-
rungen,  bei Arbeitsunter -
brechung, Reinigungs-,
War tungs-,  Einr ichtungs-
und Instandsetzungsarbei-
ten muß grundsätz l ich die
Maschine abgestel l t werden,
da besonders bei  diesen
Arbeiten die Gefahr  besteht,
an ungesicherte Bautei le zu
geraten. Dann muß zu-
nächst der  Sti l lstand der
Maschine abgewar tet  und
sichergestel l t werden, daß
sie nicht i r r tümli ch in Gang
gesetzt  wir d. Dies kann z . B.
durch Abziehen des Zünd-
schlüssel s,  Ausschal ten der
Zapfwelle oder Blockieren
bewegl icher Tei l e er folgen.
Das Treten der Kuppl ung
reicht nicht aus.

Nach Reparatur- und War -
tungsarbeiten müssen ab-
genommene Schutzeinr ich-
tungen wi eder  angebaut ,
klappbare Schutzeinr ich-
tungen in Schutzstel lung
gebracht  und unbrauchbar
gewordene Schutzeinr ich-
tungen durch neue er setzt
werden.

Di e Schutzeinr ichtung zur
Verklei dung des Ketten-
ri tzels für  den Ant rieb der
St reuwal zen muß auch bei
abgebautem Streuwerk am
Fahrzeug verblei ben. Ver-
letzungen an den schar fen
Zähnen des Ritzels sind
mögli ch und es entsteht
sonst beim Einschal ten des
Kratzbodens eine gefähr-
l iche Wickelstel le. 
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Ist es er forder l ich, unter
der  angehobenen Lade-
brücke eines Transpor t-
anhängers oder  unter  dem
angehobenen Bunker  einer
Vol lerntemaschine Repara-
tur - oder  War tungsarbeiten
durchzuführen, muß auch

dami t gerechnet werden,
daß das angehobene Bautei l
absinkt. Deshalb ist  es vor
der  Arbeit  so zu sichern,
daß ei n unbeabsichtigtes
Absinken ausgeschlossen
ist. 
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Hydraul ische Leitungen
müssen so ver legt  sein, daß
Scheuerstel len und Beschä-
di gungen durch Verdrehen,
Ei nklemmen oder  Einknik-
ken ausgeschlossen sind.
Beschädigte Leitungen
müssen vor dem nächsten
Ei nsatz er setzt werden. 
Das Ersatz tei l  sol l  mi nde-
stens di e gleiche Quali tät
wie das Or iginaltei l  haben.
Hinweise darüber  gibt die
Beschri ftung auf der
Schlauchleitung. 

Tri tt Hydraul iköl  aus einer
Lei tung aus, darf  man nicht
ver suchen, die undichte
Stel le mi t der  Hand oder
den Fingern abzudichten,
da das unter  hohem Druck
austretende Öl  dur ch die
Haut i n den Körper ein-
dr ingt  und zu schweren
Ver letzungen führ t. 

Bei Ver letzungen durch
Hydraul i köl sofor t ei nen
Arzt aufsuchen.

S o n ich t
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Aufnahme-,  Abl ade-, För-
der -, Be- und Verarbei tungs-
einr ichtungen an Fahrzeu-
gen werden meistens nicht
gleichzei tig zur  Arbeit
benöti gt; z.  B. i st  es beim
Entladen eines Ladewagens
nicht er forder l ich, daß die
Pick-up mitläuft. Getrennt
abschal tbare Einr ichtungen
si nd, wenn si e zur  Arbeit
nicht benötigt werden,
wegen der  zusätzl ichen
Gefahren abzuschal ten. 

Das Bet reten der  Ladefl äche
von Stal l dungstreuern,
Lade- und Futterver tei l -
wagen ist bei laufendem
Antrieb nicht zul ässig.

Di e Zugabe von abgesackter
Ware dar f bei Futtermisch-
wagen – wegen der Gefahr
des Hi neinstür zens und
Er faßtwerdens durch

Arbeitswerkzeuge – nur von
einem si cheren Standplatz
aus er folgen.

Di e Beschi ckung von Tief-
si los dar f nur  mit Lade-
wagen er fol gen, bei  denen
sich die Vor richtung zum
Öffnen der  Rückwand an
der  Seite des Ladewagens 
in Höhe der  Hinterachse
befindet.

Das Ladegut übt  viel fach
einen erhebl ichen Druck
auf die Bord- bzw.  Rück-
wand aus. Ver ri egelungen
und Verschlüsse dür fen
daher  nur  von einem Stand-
or t außerhalb des Schwenk-
bereichs geöffnet  werden.
Es dar f sich keine Person i m
Pendelberei ch aufhalten.
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Bei m Abkippen von Schüt t-
gut  sol l te der Kipper auf
ei ner festen waagerechten
Fl äche stehen. Besondere
Vorsicht ist beim Abk ippen
von schwer rutschendem
Gut nach hinten geboten.
Durch Ver lagerung des
Schwerpunktes kann der
Kipper  umstür zen.

Von Hand zu betätigende
Bordwandverschl üsse oder 
-verr iegel ungen sind vor
dem Ki ppen zu öffnen.  Bei
der  Betätigung der  Ki pp-
ei nri chtung dar f sich keine
Person im nicht vom Fahrer
ei nsehbaren Berei ch auf-
hal ten; dies gi l t  insbeson-
dere bei zentralen Bord-
wandverr iegel ungen. Rei -
ni gungsarbei ten an kraf t-

betäti gten oder zwangs-
geführ ten Heckwänden nur
bei abgestel l tem Motor  des
Zugfahrzeugs und nicht
während des Senkvorgangs
durchführen.  Es dar f sich
keine Person auf  dem Fah-
rerplatz befi nden.
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schlüssels verhinder t
werden.

Während der  Dämmerung,
bei Dunkelheit oder  wenn
es die Sichtverhältnisse
sonst  erfordern,  si nd hal-
tende Fahrzeuge auf öffent -
l ichen Straßen außerhalb
geschl ossener  Ortschaften
mit  eigener  Li chtquel le zu
beleuchten.

Innerhalb geschlossener
Or tschaften genügt es, nur
die der Fahrbahn zuge-
wandte Fahrzeugsei te
durch Parkl euchten oder
Park-Warntafeln kenntl ich
zu machen;  eigene Beleuch-
tung ist  entbehr l i ch,  wenn
die Straßenbel euchtung das
Fahrzeug auf  ausrei chende
Entfernung deutl i ch sicht-
bar  macht. Schlepper mit
einem zulässigen Gesamt-
gewicht von mehr  als 2,8 t
sowi e Anhänger  müssen
jedoch auch i nnerhalb
geschl ossener  Ortschaften
stets mit  eigener Li cht -
quel l e oder  dur ch Park -
Warntafeln kenntl i ch
gemacht werden.

Fahrzeuge, die ohne
Schwier igkeiten von der
Fahrbahn ent fernt werden
können, z. B.  einachsige
Zugmaschinen, einachsige
Anhänger oder unbe-
spannte Fahrzeuge,  dür fen
bei Dunkelheit dor t nicht
unbeleuchtet stehen ge-
lassen werden. 

In hängigem Gelände kommt
es immer wi eder  vor , daß
si ch – auch kurzzeitig –
abgestel l te Fahrzeuge un-
beabsichtigt in Bewegung
setzen. Häufi g endet der
Versuch,  auf rol l ende Fahr -
zeuge aufzuspringen,
tödl i ch.

Deshalb muß vor  dem
Ver lassen des Fahrzeugs 
➽ der  Motor abgestel l t und

➽ di e Feststel lbremse
betätigt  werden.

Zusätzl ich i st
➽ der  kl einste gegenläufige

Gang ei nzulegen oder
➽ mindestens ein Unter leg-

kei l  zu verwenden.

Nur  so kann si chergestel l t
werden, daß abgestel l te
Fahrzeuge ni cht ungewoll t
for tr ol len.

Di e unbefugte Benutzung
des Fahrzeuges kann durch
das Abzi ehen des Zünd-
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Bei m Rangieren oder
Abschleppen von Fahrzeu-
gen si nd Abschleppstangen
zu verwenden, wei l  so
sichergestel l t ist, daß die
Fahrzeuge nicht fort- oder
auf laufen.

Beim Rangieren ei nes
Anhängers von Hand
besteht di e Gefahr , dur ch
die herumschlagende
Dei chsel verl etzt zu wer-
den. Deshalb bei m Rangie-
ren von Hand die Zugöse
von vorne fassen. 
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Der  Bet ri eb von Schleppern
und selbstfahrenden
Arbeitsmaschinen erforder t
Umsicht,  Übung und beson-
dere Kenntnisse.  Deshal b
dür fen kraftbetri ebene
Fahrzeuge auf  öffentl ichen
Straßen nur  von Personen
geführ t werden, die i m
Besitz ei ner gülti gen Fahr -
er laubnis sind.

Ohne Fahrerl aubnis dür fen
auf öf fentl ichen Straßen
selbst fahrende Arbeits-
maschinen, l and- oder
for stwirtschaft l iche Zug-
maschinen (l of) und Flur -
förderzeuge mi t einer
durch die Bauar t best imm-
ten Höchstgeschwindi gkeit
von ni cht  mehr  als 6 km/ h
sowi e einachsige Zug- und
Arbeitsmaschinen,  die von
Fußgängern an Holmen
geführ t werden, betr ieben
werden.

Voraussetzungen sind
jedoch:
➽ ei n Mindestalter von 15

Jahren
und

➽ ausreichende Kenntni sse
über die gesetzl i chen
Vorschr i ften und Er fah-
rungen beim Betr ieb der
Fahrzeuge.

Di e nebenstehende Über -
sicht  zeigt , welche Schlep-
per  und gängigen Zugzu-
sammenstel lungen mit der
jeweil igen Fahrer laubni s
nach der  StVZO geführt
werden dür fen. Die genann-
ten Klassen werden
anschl ießend er läutert .

Es folgt  eine schemat ische
Darstel lung der  Fahrer laub-
nis-Klassen nach der ab
dem 1. Januar 1999 gelten-
den Fahrer laubni s-Verord-
nung (FeV) mit anschl i eßen-
der  Er läuterung der  für den
Bereich der  Land- und
Forstwi rtschaft wesent -
l ichen Klassen.

Ein Umtausch der  Führer -
schei ne ist i n der  Regel
nicht er forder l ich. Bei
einem Umtausch bleibt  die
alte Fahrberechti gung
grundsätzl ich in vol lem
Umfang bestehen. Die Neu-
eintei lung der Klassen nach
der  FeV wir kt sich daher
vor rangi g – abgesehen von
der  für  die Land- und Forst -
wir tschaf t wichtigen Mög-
l ichkeit , den Führer schein
Kl asse 3 auf Antrag beim
Umtausch auf di e Kl asse T
erweitern zu l assen – auf
den er stmal igen Erwerb der
Fahrerl aubnis aus. Auf
Besonderheiten wi rd in den
nachstehenden Er läuterun-
gen zur  FeV – soweit es aus
Platzgründen mögli ch ist –
eingegangen.
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Zulassungsfreier Anhänger
(bis 2 5 km/ h Betriebs-
geschwindigkeit)

Zulassungsfreier Anhänger
(bis 2 5 km/ h Betriebs-
geschwindigkeit)

bis 32 km/ h bauart bedingt

Zulassungsfreie Anhänger
(bis 2 5 km/ h Betriebs-
geschwindigkeit)

Zulassungsfreie Anhänger
(bis 2 5 km/ h Betriebs-
geschwindigkeit)

bis 25 km/ h bauart bedingt

Zu lassungsfreier  An hänger
(bis 25 km/ h Betriebs-
geschwindigkeit)

Zu lassungsfreier  An hänger
(bis 25 km/ h Betriebs-
geschwindigkeit)

üb er 32 km/ h bauartbedingt
bis 7,5 t zul. Gesamtgewicht

Zu lassungsfreie Anhänger
(bis 25 km/ h Betriebs-
geschwindigkeit)

Zu lassungsfreie Anhänger
(bis 25 km/ h Betriebs-
geschwindigkeit)

Fahrerlaubn is der Klassen 1, 1a, 1b, 2, 3 u nd 4
berechtigen zum Führen von Fahrzeu gen der  Klasse 5.

Die Fah rer laubnis der  Klasse 2 berechtigt außerdem 
zum Fü hren  von Fahrzeugen der Klasse 3.

Zulassungspf lichtiger  
Anhänger

Zulassungspf lichtiger  
Anhänger

über 32 km/ h bauar tbedin gt
über 7,5 t zul. Gesamtgewicht

Zulassungspf lichtige 
Anhänger

Zulassungspf lichtige 
Anhänger

Fahrerlau bn is
Klasse 5 Fahrerlau bn is

Klasse 3 Fahrerlaub nis
Klasse 2

Mindestalter 16 Jahre Mindestalter 18 Jahre Mindestalter 21 Jahre



Fahrerlaub nis nach S tV ZO

30

Fahrerlaubnis Klasse 5  –
StVZO

Mit der Fahrer laubnis der
Kl asse 5 dürfen ein- oder
mehrachsi ge Zugmaschinen
mit  einer  dur ch die Bauart
bestimmten Höchstge-
schwindi gkeit von nicht
mehr  als 32 km/ h und
selbst fahrende Arbeits-
maschinen – Mähdrescher ,
Vol lernter  – mit einer  dur ch
die Bauart  bestimmten
Höchstgeschwi ndigkeit  von
nicht mehr als 25 km/ h
gefahren werden.

Werden hinter den Zug-
maschinen zul assungsfreie
land- oder  for stwirtschaft -
l iche Anhänger  mi tgeführ t,
dar f die Betr iebsgeschwin-
digkei t von 25 km/ h ni cht
überschr i tten werden. Die
Anhänger müssen mit
einem „25“-Schi ld gekenn-
zeichnet sein.

Mit ei ner  Fahrerl aubnis der
Kl asse 4,  die bi s zum
31.03.1980 er tei l t worden
ist, dürfen die oben aufge-
führ ten Fahrzeuge ebenfal ls
betr ieben werden.

Fahrerlaubnis Klasse 3  –
StVZO

Di e Fahrerl aubnis der
Kl asse 3 – Pkw-Führer-
schei n – berecht igt zum
Führen von Kraftfahrzeugen
bis 7,5 t zul ässiges Gesamt-
gewicht.

Es dar f ein einachsi ger
Anhänger mitgeführ t wer -
den. Tandemachsanhänger
mit  einem Achsabstand von
nicht mehr als 1,0 m sind
den Ei nachsanhängern
gleichgestel l t. Die zulässige
Anhängelast des Kraf tfahr -
zeuges dar f ni cht  über -
schr i tten werden.

Mit dieser Fahrer laubnis
dür fen im günstigsten Fal l
Züge bi s 17,5 t beim Mit-
führen von einachsi gen
Anhängern und bis zu 18,5 t
bei Anhängern mit ei ner
Tandemachse gefahren
werden.

Mit der Fahrer laubnis der
Kl asse 3 dürfen Zugmaschi-
nen mit ei ner durch di e
Bauar t besti mmten Höchst-
geschwindigkeit  von mehr
als 32 km/h und selbst-
fahrende Arbeitsmaschinen
mit  einer  dur ch die Bauart
bestimmten Höchstge-
schwindi gkeit von mehr al s
25 km/h gefahren werden.
Das zul ässige Gesamt-
gewicht der  Fahrzeuge dar f
jedoch 7,5 t ni cht  über -
schreiten.
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Hinter  den Zugmaschinen
dür fen auch zwei zul as-
sungsfreie l and- oder  forst-
wir tschaftl iche Anhänger
mitgeführt  werden. Die
Anhänger  müssen al l er-
di ngs mit einem „25“-Schi ld
gekennzeichnet sein und
di e Betr iebsgeschwi ndigkeit
von 25 km/h darf nicht
überschri t ten werden. 

Fahrerlaubnis Klasse 2 –
StVZO

Mit  dieser  Fahrerl aubnis –
Lkw-Führerschein – dür fen
Kraftfahr zeuge,  deren
zul ässiges Gesamtgewicht
(einschl . eines aufgesattel-
ten Anhängers) mehr  als
7,5 t beträgt und Züge mi t
mehr als drei Achsen –
wobei  Achsen mi t einem
Abstand von weniger  als
1,0 m als eine Achse gelten
– gefahren werden.

Mit der Fahrer laubni s der
Kl asse 2 dürfen also auch
➽ Zugmaschi nen mit  einer

durch die Bauar t
besti mmten Höchst-
geschwindigkeit von
mehr als 32 km/h

und
➽ selbstfahrende Arbeits-

maschinen mit  einer
durch die Bauar t
besti mmten Höchst-
geschwindigkeit von
mehr als 25 km/h 

mit  einem zulässigen
Gesamtgewicht von mehr
als 7,5 t gefahren werden.

Hi nter  den Zugmaschinen
dür fen zwei Anhänger, die
für  eine höhere Geschwin-
digkei t als 25 km/ h zu-
gelassen sind, mitgeführt
werden.
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Klasse L

Klasse T

land - und forstwir tschaftliche
Zugmaschin en bis 32 km/ h  bauart-
best immte Höchstgeschwindigkeit

mit zulassungsfreien Anhängern b is
25 km/ h Bet riebsgeschwindigkeit,
selbstfahrende Arbeit smaschinen
und Flu rförderzeuge bis 25 km/ h
bauar tbestimmte Höchstgeschwin-
digkeit – auch mit Anhängern –

Mindestalter 16 Jahre 
➽ nur für lan d- und

forst wirtschaf tliche
Zwecke

➽ theoretisch e Prüfung
➽ unbefr istet
➽ ohne ärzt liche

Bescheinigung

land - und forstwir tschaftliche Zug-
maschinen sowie selbstfahrende
Arbeitsmaschinen bis 40  km/ h
bauar tbestimmte Höchstgeschwin-
digkeit – auch mit Anhängern –

land - und forstwir tschaftliche Zug-
maschinen bis 60 km/ h bauart-
best immte Höchstgeschwindigkeit
– auch mit  Anhängern –

Mindestalter 16 Jahre 
➽ nur für lan d- und forst-

wir tschaftliche Zwecke
➽ theoretisch e und

praktische Prüfung
➽ unbefr istet
➽ ohne ärzt liche

Bescheinigung

Ab 18 Jahre
➽ ohne zusätzliche

Prüfun g

Klasse B
Kraftf ahrzeuge – außer Krafträder –
mit einer zulässigen Gesamt masse
(zG) von nicht  mehr als 3500 kg und
nich t mehr als 8 Mit fahrerplät zen –
auch mit Anhänger mit zG von nicht
meh r als 750 kg oder   mit zG bis zur
Höh e der Leermasse des Zugf ahr-
zeugs, sofern zG der Kombination
3500 kg nicht überst eigt –

Mindestalter 18 Jahre 
➽ theoretisch e und

praktische Prüfung
➽ unbefr istet
➽ ohne ärzt liche

Bescheinigung

Klasse BE
Kombination aus einem Zugf ahrzeug
der Klasse B und einem Anhänger,
die nicht unter B fällt

Mindestalter und
Prüfu ng wie Klasse B 
➽ unbefr istet
➽ ohne ärzt liche

Bescheinigung
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Klasse C 1
Kraf tfahrzeuge – außer  Kraf träder  –
mit zG von mehr als 3500 kg, aber
nicht mehr als 7500 kg und nicht
mehr als 8 Mitf ahrerp lätzen – auch
mit Anhänger  mit zG von  nicht mehr
als 750  kg –

Mindestalter 18 Jahre 
➽ theoretisch e und

praktische Prüfung
➽ Vorbesitz Klasse B

erforder lich
➽ befristet bis zur Voll-

endung des 50. Lebens-
jahres, danach 5 Jahre

➽ ärztliche Bescheinigu n-
gen  erf orderlich (auch
für  Ver längerung)

Klasse C 1 E
Kombinationen aus einem Zugfah r-
zeug der Klasse C 1 und einem
Anh änger über  7 50 kg zG, wo bei zG
der Kombination 12000 kg sowie zG
des Anhängers d ie Leermasse des
Zugfahrzeugs nicht  ü bersteigen darf

Mindestalter, Prüf ung,
Vorbesitz Klasse B und  
C 1, Beschrän kungen wie
Klasse C 1

Klasse CE
Kombinationen aus einem Zugfah r-
zeug der Klasse C und einem An-
hänger  mit zG vo n mehr als  750 kg

Mindestalter, Prüf ung,
Vorbesitz Klasse B und  
C, Beschränkungen wie
Klasse C

Klasse C
Kraf tfahrzeuge – außer  Kraf träder  –
mit zG von mehr als 3500 kg und
nicht mehr als 8 Mitfahrerplätzen
– au ch mit Anhänger mit zG von
nicht mehr als 750 kg –

Mindestalter 18 Jahre 
➽ theoretisch e und

praktische Prüfung
➽ Vorbesitz Klasse B

erforder lich
➽ auf 5 Jahre befr istet
➽ ärztliche Bescheinigu n-

gen  erf orderlich (auch
für  Ver längerung)
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Fahrerlaubnis Klasse L

Di e Fahrerl aubnis der  
Kl asse L ist  mit  der  alten
Fahrerl aubnis der  Klasse 5
vergleichbar . Mit  ihr  dür fen
land- oder  for stwirtschaft -
l iche (lof) Zugmaschinen mi t
einer  dur ch die Bauart  be-
st immten Höchstgeschwin-
digkei t von nicht  mehr  al s
32 km/h gefahren werden.

Hi nter  diesen Zugmaschinen
dür fen bi s zu zwei zul as-
sungsf rei e lof Anhänger  mit
einer  Bet riebsgeschwindig-
keit von nicht mehr  als 25
km/ h mi tgeführ t werden.
Di e Anhänger müssen mit
einem „25“-Schi ld gekenn-
zeichnet sein. 

Di e Fahrerl aubnis gi l t aus-
schl i eßl ich zum Einsatz der
vorgenannten Fahrzeuge für
land- oder  for stwirtschaft -
l iche Zwecke. 

Mit di eser Fahrer laubni s
dür fen außerdem selbst fah-
rende Arbeitsmaschinen und
Flur förderzeuge mi t einer
durch die Bauar t best imm-
ten Höchstgeschwindi gkeit
von ni cht  mehr  als 25 km/ h
– auch mit  Anhängern –
gefahren werden.

Fahrerlaubnis Klasse T

Mit der Fahrer laubnis der
Kl asse T wir d ein sogenann-
ter  Stufenführer schein
er tei l t . Das Mi ndestalter

zum Erwerb bet rägt  16
Jahre. Die Ertei lung setzt
eine theoretische und prak-
tische Prüfung voraus.

16- und 17-j ähri ge Personen
dür fen mit di eser  Fahrer -
laubni s nur lof Zugmaschi-
nen sowie selbstfahrende
Arbeitsmaschinen – auch
mit  Anhängern – mit einer
durch die Bauar t best imm-
ten Höchstgeschwindi gkeit
von ni cht  mehr  als 40 km/ h
führen.

Mit Erreichen des 18.
Lebensjahres dür fen ohne
weitere Prüfung lof Zugma-
schinen – auch mit  Anhän-
gern – mit  einer  dur ch die
Bauar t besti mmten Höchst-
geschwindigkeit  von ni cht
mehr  als 60 km/ h gefahren
werden. Dabei sind die
Bestimmungen der  StVZO
über  Zulassungspfl icht der
Anhänger,  Bremsen, Zugges-
amtgewi cht  und Abmessun-
gen ei nzuhalten.

Di e Fahrerl aubnis gi l t aus-
schl i eßl ich zum Einsatz der
vorgenannten Fahrzeuge für
land- oder  for stwirtschaft l i -
che Zwecke.

Personen mit  einer  Fahr -
er laubnis der  Klasse 3, die
in der Land- und Forstwir t-
schaf t tät ig sind, erhal ten
bei einem Umtausch des
Führerscheins auf Antrag
ohne zusätz l iche Prüfung
auch die Fahrer laubnis der
neuen Klasse T.
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Fahrerlaubnis Klasse B

Die Fahrer laubni s der
Klasse B (Pkw-Führer schein)
gi l t für Kraftfahrzeuge –
ausgenommen Kraftr äder  –
mit ei ner zulässi gen Ge-
samtmasse von nicht mehr
al s 3500 kg und nicht mehr
al s acht  Mitfahrerplätzen.
Diese Fahrer laubnis
schl ießt  die Klasse L ein.

Es dür fen Anhänger mit
ei ner zulässi gen Gesamt-
masse von nicht mehr als
750 kg oder  mit ei ner zu-
l ässigen Gesamtmasse bi s
zur  Höhe der  Leermasse
des Zugfahrzeugs mitge-
führt  werden, sofern die
zul ässige Gesamtmasse der
Kombination 3500 kg ni cht
übersteigt .

Fahrerlaubnis Klasse BE

Diese Fahrer laubnis gi l t 
für eine Kombinat ion aus
ei nem Zugfahrzeug der
Klasse B und einem Anhän-
ger , die ni cht in di e Kl asse B
fäl l t.

Der  Besitz der  Fahrer laub-
ni s der Klasse B ist Voraus-
setzung.

Die Fahrer laubni s der
Klasse 3 schl ießt bei einem
Umtausch die Klassen L, B
und BE ein. Di e Fahrer laub-
ni s der Klasse T wird auf
Antrag er tei l t.

Fahrerlaubnis Klasse C 1

Di e Fahrerl aubnis der
Kl asse C 1 gi l t für Kraft-
fahr zeuge – ausgenommen
Kraftr äder  – mi t einer zu-
lässi gen Gesamtmasse von
mehr  als 3500 kg, aber
nicht mehr als 7500 kg und
nicht mehr als acht Mitfah-
rerplätzen.

Ein Anhänger  mi t einer
zulässigen Gesamtmasse
von ni cht mehr  als 750 kg
dar f mi tgeführ t werden.

Der  Erwerb der  Kl asse C 1
setzt den Besitz der  Fahr-
er laubnis Klasse B voraus.
Bewerber müssen ärzt l iche
Beschei nigungen über die
Eignung und über  die Er -
fül l ung der  Anforderungen
an das Sehvermögen vor-
legen.

Di e Fahrerl aubnis wir d
längstens bis zur  Vol len-
dung des 50.  Lebensjahres
er tei l t . Danach wird si e für
die Dauer  von fünf Jahren
ver länger t, wenn erneut die
vorgenannten ärzt l ichen
Beschei nigungen vorgel egt
werden
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Fahrerlaubnis Klasse C1E

Mit der Fahrer laubnis der
Kl asse C 1 E dürfen Kombi-
nationen aus einem Zugfahr -
zeug der  Klasse C 1 und
einem Anhänger über 750 kg
zulässige Gesamtmasse ge-
fahren werden. Dabei darf
die zulässige Gesamtmasse
der  Kombinati on 12000 kg
sowi e die zulässi ge Gesamt-
masse des Anhängers di e
Leermasse des Zugfahrzeugs
nicht übersteigen.

Der  Erwerb dieser  Fahrer-
laubni s setzt  den Besitz der
Fahrerl aubnis der  Klasse C 1
voraus.

Di e Beschränkungen der
Gel tungsdauer  für  Klasse C1
gelten auch für  die Klasse 
C 1 E.

Inhabern der  Fahrer laubni s
der  Kl asse 3 werden bei
einem Umtausch des Führer -
scheins die Klassen C 1 und
C 1 E im Zuge der Besitz-
standswahrung unbefr istet
er tei l t . Wer  mit  der  Fahrer-
laubni s der Klasse 3 auch in
Zukunft  Züge mit ei nem ei n-
achsigen Anhänger bis 17,5 t
bzw. ei nem Tandemachsan-
hänger  bis 18,5 t fahren
wil l ,  muß einen Antrag auf
Er tei lung der  Klasse CE stel-
len. Die Fahrerlaubnis wir d
dann unter Beschränkung
auf den Inhal t der  Klasse 3
und mit den mit der  Klasse
CE verbundenen Einschrän-
kungen – Bef ri stung 50.
Lebensjahr , är ztl iche Unter-
suchungen – ertei l t.

Fahrerlaubnis Klasse C

Di e Fahrerl aubnis der  Klasse
C gi l t für  Kraftfahrzeuge –
ausgenommen Kraft räder  –
mit  einer  zul ässigen
Gesamtmasse von mehr al s
3500 kg und nicht mehr  als
acht Mitfahrerpl ätzen. Ab-
weichend von der Klasse C 1
ist in dieser  Klasse kei ne
Begrenzung der  zul ässigen
Gesamtmasse des Zugfahr -
zeugs gegeben.  Es dar f
jedoch ebenfal ls nur  ei n
Anhänger mit einer  zulässi-
gen Gesamtmasse von nicht
mehr  als 750 kg mitgeführ t
werden. 

Di e Fahrerl aubnis der  Klasse
C wi rd nur ertei l t,  wenn der
Bewerber berei ts die Klasse
B besitzt  und är ztl iche
Beschei nigungen über die
Eignung sowi e über  die
Er fül lung der  Anforderun-
gen an das Sehvermögen
vor legt.

Di e Fahrerl aubnis der  Klasse
C wi rd für  einen Zeitr aum
von 5 Jahren er tei l t  und
jeweil s für fünf Jahre ver -
länger t, wenn neue ärzt l iche
Beschei nigungen über die
Eignung sowi e über  die Er-
fül l ung der  Anforderungen
an das Sehvermögen vorge-
legt werden.

Di e Fahrerl aubnis der  Klasse
C schl ießt die Fahrerlaubnis
der  Kl asse T ein.
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18- bis 20-jähr ige Personen
dür fen aufgrund der  euro-
päi schen Sozialvor schr i ften
i m gewerbl ichen Güter ver -
kehr Beförderungen mit
Fahrzeugen über  7500 kg
zul ässiger  Gesamtmasse
nur  dann durchführen,
wenn si e zusätzl ich zur
Fahrer laubni s eine Ausbi l-
dung als Berufskraftfahrer
absolvi ert  haben. Diese Ein-
schränkung entfäl l t mit
Vol lendung des 21. Lebens-
j ahres.

Fahrerlaubnis Klasse CE

Diese Fahrer laubnis gi l t für
Kombinationen aus einem
Zugfahrzeug der  Klasse C
und Anhängern mit einer
zul ässigen Gesamtmasse
von mehr  als 750 kg. 

Für  den Erwerb der Klasse
CE ist der Besi tz der  Klasse
C er forder l ich. Die übr igen
Besti mmungen für  die
Klasse C gelten entspre-
chend.

Mit  der  Fahrer laubnis der
Klasse CE können Zugma-
schinen mit ei ner dur ch die
Bauart bestimmten Höchst-
geschwindigkeit von mehr
al s 60 km/ h unabhängig
vom Gewi cht  – auch mit  bis
zu zwei zugel assenen
Anhängern – gefahren wer-
den.

Bei ei nem Umtausch des
Führerscheins der  Kl asse 2
werden die Klassen C und
CE bis zum Tag, an dem der
Inhaber  das 50.  Lebensjahr
vol lendet, befri stet. Sofern
der  Führerschein Klasse 2
nicht umgetauscht wir d,
dür fen ab Vol l endung des
50. Lebensj ahres kei ne
Fahrzeuge der  Klasse C
bzw. Fahrzeugkombinat io-
nen der  Klasse CE gefahren
werden. Für  Fahrer laubnis-
inhaber  der  Klasse 2, di e
bis zum 31.12.1999 das 50.
Lebensjahr  vol l endet
haben, tri tt diese Regelung
am 01.01.2001 in Kraf t.

Fahrerl aubnisinhaber  der
Kl asse 2, die i n der  Land-
oder  Forstwi rtschaft täti g
si nd,  dürfen jedoch ohne
Umtausch des Führer -
scheins auch nach Vol l en-
dung des 50.  Lebensjahres
lof Fahrzeuge der  Kl asse T
für  land- oder  for stwir t-
schaft l iche Zwecke fahren.
Um mögli che Probleme in
der  Praxis zu vermei den, ist
es ratsam, bei  Gel egenheit
den Führer schein umzutau-
schen.
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Kraftfahr zeuge mi t einer
durch die Bauar t best imm-
ten Höchstgeschwindi gkeit
von mehr als 6 km/ h und
ihre Anhänger  si nd auf
öffent l ichen Straßen
betr iebser laubnispfl icht ig.
Vor  der  Er tei lung der
Betr iebser laubnis muß von
einem amtl ich anerkannten
Sachverständigen für  den
Kraftfahr zeugverkehr fest-
gestel l t  werden, ob das
Fahrzeug den Best immun-
gen der  Str aßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung ent -
spricht.

Ausgenommen von der
Betr iebser laubnispfl icht
si nd nur  fol gende land-
oder  for stwir tschaft l iche
Fahrzeuge:
➽ ei nachsige Zug- und

Arbeitsmaschi nen, di e
von Fußgängern an
Holmen geführ t werden,

➽ l and- oder  forstwir t-
schaftl iche Arbeitsgeräte
mit ei nem zul ässigen
Gesamtgewicht von nicht
mehr als 3 t,

➽ Sitzkarren hi nter  ein-
achsigen l and- oder forst-
wir tschaftl ichen Zug- und
Arbeitsmaschi nen.

Zulassungsf rei e Anhänger,
die vor dem 1. Jul i  1961
erstmals in den Verkehr
gekommen sind, sind z. Zt .
noch nicht betri ebserlaub-
nispfl i cht ig.

Di e Betr iebser laubnispfl icht
für  land- oder  for stwir t-
schaf tl iche Arbeitsgeräte
mit  einem zulässigen
Gesamtgewicht von mehr
als 3 t  gi l t  nur  für  Fahr -
zeuge, die nach dem 31.
März  1976 er stmals i n den
Verkehr  gekommen sind.

Anbaugeräte unter l i egen
nicht der  Betri ebser laubnis-
pfl i cht .
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Ackerschlepper , di e schnel -
l er als 6 km/ h fahren kön-
nen, unter l i egen – sofern
sie auf öffentl i chen St raßen
bet ri eben werden – der
Zul assungspfl i cht  und
müssen von der  Zulas-
sungsstel le zugetei l te amt-
l iche Kennzeichen führen.

Land- oder  for stwir tschaf t-
l iche Anhänger,  die nur für
l and- oder  forstwir tschaft-
l iche Zwecke verwendet
werden und nicht schnel ler
al s 25 km/ h gefahren wer-
den, sind ni cht  zulassungs-
pf l ichtig und benöt igen
kei ne eigenen amt l ichen
Kennzeichen (Nummern-
schi lder ). Bei di esen Anhän-
gern genügt zur  Kennzeich-
nung ein Nummernschi ld
ei nes für  den Bet ri eb zu-
gel assenen Schleppers. An
ei nem Zug mit  zwei zu-
l assungsfreien Anhängern
braucht nur der l etzte
Anhänger  das Kennzeichen

eines für den Betr ieb
zugelassenen

Schleppers zu
führen.  Di e
Anhänger
müssen an
der  Rük-
kseite mit
einem
kreisrun-

den weißen
Schi ld für  di e

Höchstge-
schwindigkei t von

25 km/h gekennzeich-
net  sein.

Wird das Schi ld an der
Rücksei te z. B. dur ch die
Ladung verdeckt,  so muß
ein Geschwindigkeitsschi ld
an der  r echten Längsseite
vorhanden sein.

Land- oder for stwi rtschaft-
l iche Anhänger , di e mit
einer  höheren Geschwindig-
keit als 25 km/h hinter
einem Ackerschlepper mit-
geführ t werden, si nd zu-
lassungspf l ichtig.

Selbst fahrende Arbei ts-
maschinen sind zulassungs-
fr ei. Selbstfahrende Arbeits-
maschinen, die schnel ler
als 20 km/ h fahren können,
benöti gen jedoch ei n eige-
nes amtl iches Kennzei chen.

Anbau- und Anhängegeräte
si nd zulassungsfrei.

Zulassungspf l ichtige Fahr -
zeuge und Fahrzeuge mit
eigenem amt l ichen Kenn-
zeichen müssen i n regelmä-
ßigen zeitl i chen Abständen
den amtl ich anerkannten
Sachverständigen bzw.
Prüfern für  den Kraftfahr-
zeugverkehr  zur  Überprü-
fung i hres verkehrssi cheren
Zustandes vorgeführ t
werden.
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1. Kraft f ahrzeuge, die zur Güterbeförderung 
best immt sind, selbst fahrende Arbeits-
maschinen und Zugmaschinen

1.1 mit  einer bauartbestimmten Höchst- 24
geschwindigkeit  von nicht  mehr als 
40  km/h oder einer zulässigen Gesamt -
masse ≤ 3,5 t

1.2 mit  einer zulässigen Gesamtmasse 12
> 3 ,5 t ≤ 7 ,5  t

1.3 mit  einer zulässigen Gesamtmasse 
> 7 ,5 t ≤ 1 2 t

1.3.1 bei er stmals i n den Verkehr gekommenen 12
Fahrzeugen in den er sten 36 Monaten

1.3.2 für  die wei teren Untersuchungen 12 6

1.4 mit  einer zulässigen Gesamtmasse >  12  t

1.4.1 bei er stmals i n den Verkehr gekommenen 12
Fahrzeugen in den er sten 24 Monaten

1.4.2 für  die wei teren Untersuchungen 12 6

Art der Untersuchung
und Zeitabstand

Hauptunter- Sicherheits-
suchung prüfung
Monate Monate

Art des Fahrzeugs
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2. Anhänger, einschließlich angehängte 
Arbeitsmaschinen und Wohnanhänger

2.1 mit  einer zulässigen Gesamtmasse  
≤ 0,75  t oder ohne eigene Bremsanlage

2.1.1 bei er stmals i n den Verkehr gekommenen 36
Fahrzeugen für  di e er ste Hauptunter suchung

2.1.2 für  die wei teren Hauptunter suchungen 24

2.2 mit  einer bauartbestimmten Höchst- 24
geschwindigkeit  von nicht  mehr als 
40  km/h oder einer zulässigen 
Gesamtmasse > 0,7 5 t ≤ 3,5  t

2.3 mit  einer zulässigen Gesamtmasse 12
> 3 ,5 t  ≤ 10  t

2.4 mit  einer zulässigen Gesamtmasse >  10  t
2.4.1 bei er stmals i n den Verkehr gekommenen 12

Fahrzeugen in den er sten 24 Monaten
2.4.2 für  die wei teren Untersuchungen 12 6

Art der Untersuchung
und Zeitabstand

Hauptunter- Sicherheits-
suchung prüfung
Monate Monate

Art des Fahrzeugs

Bei  der  Hauptunter suchung
wird festgestel l t,  ob das
Fahrzeug al len geltenden
Besti mmungen entspr icht .

Die Sicherheitsprüfung
umfaßt eine Sicht-,
Wir kungs- und Funkti ons-
prüfung des Fahrgestel ls
und Fahrwerks, der Verbin-

dungseinr ichtung, Lenkung,
Reifen, Räder , Auspuff- und
Bremsanlage des Fahrzeugs.

Di e Fr isten beginnen jeweil s
mit  dem Monat der  letzten
Hauptunter suchung bzw.
dem Monat der  Fäl l igkeit
der  letzten Hauptunter -
suchung.
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Am Umri ß von Fahrzeugen
dar f kein Tei l  so hervor -
stehen, daß es den Verkehr
mehr  als unvermeidbar
gefährdet.  Überstehende
Tei le an Arbeitsgeräten
müssen abgedeckt werden.
Ist dies mit vertr etbarem
Aufwand nicht möglich, so
si nd sie kenntl ich zu
machen.

Di e Kenntl ichmachung muß
durch Park-Warntafeln nach
§ 51 c StVZO oder durch
Fol ien oder  Tafeln nach DIN
11030 er fol gen. Die Tafeln
brauchen nicht fest am
Anbaugerät  angebracht
sein. Die Streifen auf den
Tafeln oder  Fol ien müssen
nach außen und unten ver-
laufen.

Ragt ein Anbaugerät nach
hinten mehr  als 1,0 m über
die Schlußleuchten des
Fahrzeuges oder  ein Tei l
des Anhängegerätes mehr
als 1,0 m über  di e Schl uß-
leuchten des Gerätes hin-
aus, muß das Ende eben-
fal l s durch Fol ien oder
Tafeln kenntl ich gemacht
werden.

Al le Anbaugeräte, die seit-
l ich mehr als 400 mm über
die Begrenzungs- oder
Schlußleuchten des Fahr-
zeuges hinausragen, müs-
sen an bei den Gerätesei ten
mit  nach vorne und hinten
sichtbaren Fol ien oder
Tafeln nach DIN 11030
kenntl ich gemacht werden.
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Auf öf fentl ichen St raßen
dür fen die Fahrzeuge fol-
gende Abmessungen nicht
überschrei ten:

➽ Ackerschlepper  
mit Anbaugerät

3,0 m Brei te
4,0 m Höhe

12,0 m Länge

➽ Ackerschlepper
mit Anhängegerät

3,0 m Brei te
4,0 m Höhe

18,0 m Länge

➽ Ackerschlepper  
mit Anhänger
2,55 m Brei te 
(einschl . schräggestel l ter
Bordwände)
4,0 m Höhe
18,0 m Länge

Zugmaschinen mit Breit -
rei fen oder Zwi l l ingsberei-
fung, die i n den Fahrzeug-
papieren ei ngetragen sind,
dür fen ohne Kennt l ichma-
chung bis 2,75 m und mit
Kennt l ichmachung durch
Park-Warntafeln bis 3,0 m
breit sein.  Wenn die Reifen
mehr  als 400 mm über  di e
Begrenzungs- oder  Schluß-
leuchten hinausragen, sind
bei Dämmerung,  Dunkelheit
oder  wenn es die Si chtver-
hältni sse er fordern, zusätz-
l iche Begrenzungs- und/
oder  Schlußleuchten er -
forder l ich.

Mit l and- oder forstwir t-
schaft l ichen Erzeugni ssen
beladene Anhänger dürfen
samt Ladung höher  als
4,0 m,  aber  nicht breiter als
3,0 m sein. Bei nach hinten
über ragender Ladung dar f
der  Zug samt  Ladung ni cht
länger  als 20,0 m sein.

Bei Überschreitungen der
höchstzulässi gen Abmes-
sungen muß eine Ausnah-
megenehmigung bei der
nach Landesrecht  zustän-
digen Behörde eingehol t
werden. Die Genehmigung
wird meistens mit Auflagen
für  eine Kennt l ichmachung
des Fahrzeuges bzw. der
Ladung verbunden.
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Auch bei  Verwendung von
Anbaugeräten muß eine
leichte und sichere Lenk-
barkeit des Ackerschleppers
gewähr leistet bleiben.  Di e
gelenkte Achse ist aus-
reichend belastet , wenn di e
von ihr übert ragene Last
noch mindestens 20% des
Fahrzeugleergewichtes
beträgt.

S o nich t
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Für  den si cheren Betr ieb
von Fahrzeugen sind gut
funktioni erende Bremsen
unerläßl ich. Sei es, um
ei nen Zug bei einem plötz-
l ich auftr etenden Hi ndernis
zum Stehen zu bri ngen
oder um ein abgestel l tes
Fahrzeug gegen For tr ol len
zu si chern. Die sichere
Funktion der Bremsanl agen
hängt weitestgehend von
der  Pf lege und Wartung der
Fahrzeuge ab. Der  Brems-
anl age sol l te dabei beson-
dere Aufmerksamkei t ge-
widmet werden.

Ackerschlepper  müssen
zwei  voneinander unab-
hängige Bremsanlagen oder
ei ne Bremsanlage mit zwei
voneinander  unabhängigen
Betätigungseinrichtungen
haben; d. h. ei ne Brems-
anl age bzw. eine Betäti-
gungsei nri chtung muß auch
dann noch wir ksam werden,
wenn die andere ausgefal-
l en ist. Die Bremsen müs-
sen l eicht nachstel lbar sein
oder ei ne selbsttät ige Nach-
stel leinr ichtung haben.
Diese beiden Bremsanlagen
am Ackerschlepper si nd die
Fußbremse,  die al s Betr iebs-
bremse di ent, und die
Handbremse, di e als Fest-
stel lbremse wir kt. Ist  die
Fußbremse (Betr iebs-
bremse) durch ei n zwei-
tei l iges Pedal auch al s Lenk-
bremse (Einzelr adbremse)
zur  Er lei chterung beim
Wenden auf dem Acker

ausgebi ldet , so müssen die
Pedaltei le für die Fahr t auf
der  St raße gekoppelt  wer -
den.

Eine unter schiedl iche Ab-
nutzung der Bremsen muß
durch Nachstel len ausge-
gl ichen werden, wenn der
Ausglei ch nicht selbsttät ig
er folgt.

Anhänger müssen mit einer
Betr iebsbremse, einer Fest-
stel lbremse und zusätzl ich
mit  einer  Abrei ßbremse
ausgerüstet  sein. Die Brem-
sen müssen leicht nach-
stel lbar  sein oder sich
selbst tätig nachstel len. Die
Abreißbremse muß beim
unbeabsichtigten Lösen des
Anhängers vom Zugfahr -
zeug den Anhänger selbst-
täti g zum Sti l lstand brin-
gen.

Di e Betr iebsbremsanlagen
von Kraf tfahr zeug und An-
hänger  müssen vom Führer-
si tz aus mit ei ner einzigen
Betäti gungseinr ichtung ab-
stufbar  bedient werden
können, oder  die Bet ri ebs-
bremse des Anhängers muß
selbst tätig wir ken (z.  B.
Auf laufbremse).

Handhebel auf  der  Zuggabel
als Betr iebsbremse sind nur
bei Anhängern mit ei nem
zulässigen Gesamtgewicht
von ni cht mehr  als 2 t und
umsteckbare Handhebel zur
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Di e Auf laufbremsanlage
muß zulassen,  daß der
Anhänger rückwär ts ge-
fahren werden kann. Die
Rückfahrsperre muß si ch
bei der Vorwärtsfahrt
selbsttäti g aus der  Sperr -
stel lung lösen. Diese Sperre
dar f nicht festgebunden
oder  auf andere Weise
blockier t werden, da
dadurch bei der  Vorwärts-
fahr t di e Bremse nicht wi rk-
sam werden kann.  Mit
einem Seil  kann die Sper re
vom Fahrer sitz des Schlep-
pers im Bedarfsfal l  lei cht
betät igt werden.

Anhänger mit einem zu-
lässi gen Gesamtgewicht von
mehr  als 8 t müssen mit
einer  Druckmi ttelbrems-
anlage,  z. B. Druckl uft-
bremsanlage, ausgerüstet
sein.

Sind die Anhänger mit
einem Schi l d „25“ für  eine
Höchstgeschwi ndigkeit  
von ni cht  mehr  als 25 km/ h
gekennzei chnet  und werden
sie nicht mit einer  höheren
Geschwindigkei t gefahren,
reicht eine auf ei ne Achse
wir kende Bremsanlage aus.
Anhänger,  die mit einer
Geschwindigkei t von mehr
als 25 km/h gefahren wer -
den, müssen eine auf  al le
Räder  wir kende Bremsan-
lage haben.

Betäti gung der  Bet ri ebs-
und Feststel l bremse (Bow-
denzugbremsen) nur an
Anhängern mit einem zu-
lässi gen Gesamtgewicht von
nicht mehr als 4 t zulässi g,
wenn diese Anhänger  vor
dem 1. Januar 1995 in den
Verkehr  gekommen sind
und di e zulässige Ge-
schwindi gkeit 25 km/ h
nicht übersteigt .

Auf laufbremsen sind nur an
Anhängern mit einem zu-
lässi gen Gesamtgewicht von
nicht mehr als 8 t zulässi g.
An nach dem 1.  Jul i  1994
erstmals in den Verkehr
gekommenen Anhängern
mit  einer  dur ch die Bauart
bestimmten Höchstge-
schwindi gkeit von mehr  al s
40 km/h sind Auf lauf-
bremsanlagen j edoch nur
noch bis zu einem zulässi-
gen Gesamtgewicht von
nicht mehr als 3,5 t  zu-
lässi g.

In ei nem Zug dar f in der
Regel nur ein auf laufge-
bremster  Anhänger mit-
geführ t werden. Zwei land-
oder  for stwir tschaft l iche
auflaufgebremste Anhänger
dür fen jedoch dann in
einem Zug mitgeführt
werden, wenn di e bauar t-
bedingte Höchstgeschwi n-
digkei t des Schl eppers 32
km/ h nicht überstei gt und
die Betri ebsgeschwindigkeit
von 25 km/ h nicht über-
schr i tten wir d.
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Beträgt  das zulässige Ge-
samtgewicht mehr  al s 9 t
und die zulässige Ge-
schwindigkei t mehr als
25 km/ h, so muß di e Be-
t riebsbremse Dauerbrems-
ei genschaf ten besitzen.

Wird zur Betätigung der
Abreißbremse ein Sei l , das
an einem Ring der  Feststel l-
bremse angebracht ist,
verwendet , muß das Sei l
während der Fahrt  am
Ackerschlepper  befesti gt
sein.

Ausschl ießl ich durch das
Zuggabelgewicht betätigte
Bremsen (Fal lbremse) von
mehrachsigen Anhängern
sind keine Feststel lbrem-
sen. Die Verwendung ei ner
Fal lbremse als Abrei ß-
bremse i st  nur  zulässig,
wenn die Zuggabel boden-
f rei  ist, d.  h. den ebenen
Boden nicht berühren kann.

Die Bodenfreiheit der  Zug-
gabel von mehrachsigen
Anhängern sol l  zur Verhü-
tung von Fußverl etzungen
bei m Abkuppeln minde-
stens 200 mm betragen.

An einachsigen Anhängern
und zweiachsi gen Anhän-
gern mit einem Achsab-
stand von weniger  al s 1,0 m
und mit  einer  dur ch die
Bauart bestimmten Höchst-
geschwindigkeit von nicht
mehr als 30 km/h ist  keine

eigene Bremse erforder l i ch,
wenn
➽ der  Zug die für das

zi ehende Fahrzeug vor-
geschri ebene Bremsver -
zögerung erreicht und

➽ di e Achslast ni cht größer
al s das halbe Leergewicht
des zi ehenden Fahrzeu-
ges i st und nicht mehr
al s 3 t bet rägt .
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Bei Anhängern, die vor  dem
1. Januar  1994 er stmals i n
den Verkehr gekommen
si nd, dar f die dur ch die
Bauar t bestimmte Höchst-
geschwindigkeit unter  den
genannten Voraussetzungen
mehr  als 30 km/ h betr agen.
Einachsige oder  zwei ach-
si ge Anhänger  mit  einem
Achsabstand von nicht
mehr  als 1,0 m und einer
durch die Bauar t best imm-
ten Höchstgeschwindi gkeit
von mehr als 30 km/h, die
nach dem 1. Januar 1994
erstmals in den Verkehr
gekommen sind, benötigen
unter  den vorstehenden
Voraussetzungen j edoch
nur  dann kei ne eigene
Bremse, wenn di e Achslast
nicht größer  als 0,75 t i st .

Di e Abreißbremse kann bei
einachsigen Anhängern,
sowei t in der  Betr iebser -
laubni s vermerkt , dur ch
eine Halteschlaufe (Draht -
sei l) ersetzt werden, mi t
der  Schlepper und Anhän-
ger  oder  Anhängegerät auch
dann miteinander verbun-
den bl eiben, wenn sich die
übl iche Anhängeei nri chtung
unbeabsichtigt  löst.

Angehängte ungefeder te
land- oder  for stwirtschaft -
l iche Arbeitsmaschi nen,
deren Leergewicht das Leer -
gewicht des zi ehenden
Fahrzeugs nicht übersteigt ,
jedoch höchstens 3 t
er reicht,  brauchen keine

eigene Bremse.  Im übr igen
gelten die berei ts aufge-
führ ten Ausrüstungsanfor-
derungen.

Beim Einsatz von Anhänge-
fahr zeugen,  die nach der
Straßen-Verkehrs-Zulas-
sungsordnung keine ei ge-
nen Bremsen benötigen,
muß unbedingt darauf
geachtet werden,  daß der
Schlepper schwer  genug i st ,
um den Zug auch unter
ungünstigen Verhältnissen
sicher abbremsen zu kön-
nen.

Bei der Anschaf fung von
Anhängern sol l te darauf
geachtet werden,  daß mög-
l ichst al l e Anhänger  hinter
jedem Schlepper des Betr ie-
bes gefahren werden kön-
nen. Eine Abst immung auf
ein Bremssystem wi rd emp-
fohlen. 

Beschädi gte Anhänger -Zug-
gabeln sol len aus Sicher -
heitsgründen ni cht  instand-
gesetzt, sondern durch
neue er setzt werden.  Leicht
verbogene, nicht angebro-
chene Zuggabel n dür fen i n
einer  Fachwerkstatt gerich-
tet werden.  Verdrehte oder
verbogene Zugösen dürfen
jedoch ni cht  ger ichtet wer -
den.
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Ackerschlepper und selbst-
fahrende Arbeitsmaschi nen
mit  einem zulässigen
Gesamtgewicht von mehr
als 4 t sowie mehrachsige
Anhänger mit einem zu-
lässi gen Gesamtgewicht von
mehr  als 750 kg müssen
mit  einem Unterl egkei l ,
einachsige Anhänger  mi t
einem zulässigen Gesamt-
gewicht von mehr  als 750
kg mi t zwei Unterlegkei len
ausgerüstet  sein. Die Unter -
legkei le müssen am Fahr -
zeug l eicht zugängl ich
angebracht sein, damit si e
im Bedarfsfal l  schnel l  und
gefahr los er reicht werden
können.
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Jeder  Verkehrstei l nehmer
weiß, daß es bei Dämme-
rung, Dunkelheit  oder
Nebel  drauf ankommt,  Fuß-
gänger  oder  auch andere
Fahrzeuge rechtzeit ig zu
sehen und zu erkennen.
Land- oder for stwi rtschaft-
l iche Fahrzeuge si nd lang-
samfahrende Fahrzeuge,
die z.  B. von einem Pkw-
Fahrer auch bei ordnungs-
gemäßer  Bel euchtung er st
spät als solche er kannt
werden, dadurch erhöht
si ch das Unfal lr isiko.

Auf  die technischen Aus-
rüstungsanforderungen an
Beleuchtungseinrichtungen
von Schleppern, selbstfah-
renden Arbei tsmaschinen
und Anhängern sol l  hier
nicht i m einzelnen ei nge-
gangen werden,  da diese
Fahrzeuge bereits vom
Herstel ler mit den vorge-
schr iebenen Beleuchtungs-
einr ichtungen ausgel iefer t
werden müssen.

S o nich t
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Die Funktion der Beleuch-
tungsei nri chtungen muß
regelmäßig überprüft  und
defekte Ei nri chtungen müs-
sen sofor t instand gesetzt
werden. Dies gi l t i nsbeson-
dere für die Fahr tr ichtungs-
anzeiger ; denn eine Vielzahl
von Verkehrsunfäl len mit
l andwir tschaft l ichen Fahr -
zeugen ereignet si ch beim
Abbiegen von öffentl i chen
Straßen. Wicht ig ist,  daß der
Fahrtr ichtungsanzei ger
rechtzeit ig betätigt wird,
damit der nachfolgende
Verkehr die gepl ante Ände-
rung der Fahrt richtung
wahrnehmen und sich ent -
sprechend darauf ei nstel len
kann. Wenn di e Sicht auf
den nachfolgenden Verkehr
durch die Ladung des
Anhängers ver sper r t ist, ist
bei m Abbiegen nach l inks
besondere Vorsicht gebo-
ten.

Umklappbare Beleuchtungs-
ei nri chtungen, z.  B. am
Mähdrescher, müssen vor
der  Fahrt auf öf fentl i chen
Straßen ausgeschwenkt
werden.

Wenn ein Anbaugerät di e
für die Zugmaschine vor-
geschri ebene Bel euchtungs-
ei nri chtung und das amt-
l iche Kennzeichen verdeckt,
müssen sie am Anbaugerät
wiederhol t werden. An den
Geräten sind meistens
bereits vom Werk aus Halte-
r ungen für  die Bel euch-

tungseinr ichtungen vor-
handen oder können auf
Wunsch mitgel iefer t wer -
den. Abnehmbare Leuchten-
tr äger  si nd im Handel
erhältl i ch.

Anbau- und Anhängegeräte,
die seit l ich mehr  al s 400
mm über den äußeren Rand
der  Begrenzungs- und
Schlußleuchten des Fahr -
zeuges hinausragen, müs-
sen mit  Begrenzungsleuch-
ten, Schlußl euchten und
Rückst rahl ern ausgerüstet
sein. Diese Leuchten und
die Rückstr ahler  dür fen
nicht mehr als 400 mm von
der  äußersten Begrenzung
des Gerätes ent fernt sein.
Si e dür fen – soweit notwen-
dig – r echts und l inks
unter schiedl iche Abstände
zum Geräteheck haben und
außerhalb der Zeit, i n der
Beleuchtung notwendig ist,
abgenommen werden; sie
müssen dann j edoch am
oder  im Fahrzeug mi tge-
führ t werden. An Anhänge-
geräten sind grundsätzl ich
Schlußleuchten und Rück -
st rahl er erforder l i ch.

Anbaugeräte, deren äußer-
stes Ende mehr als 1,0 m
über  die Schlußleuchten
des Fahrzeuges nach hinten
hinausragt, müssen mit
einer  Schl ußleuchte und
einem Rückst rahl er, die
mögli chst am äußersten
Ende und in der  Mit te ange-
bracht  si nd, ausgerüstet
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sein. Schlußleuchte und
Rückst rahl er dürfen außer -
halb der Zeit, in der
Beleuchtung nötig ist, abge-
nommen werden; sie müs-
sen dann j edoch am oder
im Fahrzeug mitgeführ t
werden. Die Kenntl i chma-
chung durch Tafeln, Fol ien
o.ä. ist jedoch auch dann
er forderl ich.  Di e Anbrin-
gung von Leuchten auf
Warntafeln ist zulässig. Ent-
sprechende Kombi nationen
si nd im Handel erhältl ich.

Kraft fahr zeuge – ausgenom-
men Pkw – mit einer  Länge
von mehr als 6,0 m sowie
Anhänger müssen,  wenn sie
nach dem 31. Dezember
1980 er stmal s i n den Ver -
kehr  gekommen sind, an
den Längsseiten mit  nach
der  Seite wi rkenden gelben,
nicht dreieckigen Rückst rah-
lern ausgerüstet sein. An
land- oder  for stwirtschaft -
l ichen Bodenbearbeitungs-
geräten dür fen diese Rück-
strahler abnehmbar  sein.  
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Mehrspuri ge Fahrzeuge, für
di e Fahr tr ichtungsanzeiger
vorgeschri eben sind, müs-
sen zusätz l ich eine Warn-
bl inkanlage haben. Auf
l and- oder  forstwir tschaft-
l ichen Zug- oder Arbeits-
maschinen muß ei n Warn-
dreieck mitgeführt  werden.

Bl eibt ein Fahrzeug wegen
ei ner Panne auf  öffentl ichen

Straßen l iegen, muß sofort
das Warnbl inkl i cht  einge-
schaltet werden. Danach
muß der nachfolgende
Verkehr  dur ch Aufstel len
des Warndrei ecks in aus-
reichender Entfernung, d.h.
ca. 100 m, auf  das Hi nder-
nis aufmerksam gemacht
werden. Die Fahrbahn muß
so schnel l  wie möglich
geräumt werden.
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� Fabri kschi l d 
(§ 59 Abs. 1 StVZO)

� Zwei seitl ich wir kende
gelbe ni cht  dreieckige
Rückstr ahler  an al len
Anhängern mit mehr  als
6 m Länge (§ 51a StVZO).
Ab 1.1.1981 für Neu-
Fahrzeuge.

� Zuggabel in amt l ich
genehmi gter  Bauar t 
(§ 43 StVZO). Die Zugöse
muß auf  die Höhe des
Kuppl ungsmaules ein-
stel lbar  und bodenfrei
sei n.

� Schläuche für Druck luft-
bremsanlage 
(§ 41 StVZO).

1

3

4

2
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Darstellung  der Ausr ü stun gsvorschriften der StV ZO

� Nummernschi ld (Kenn-
zeichen – § 60 StVZO).

� Zwei Bl i nkleuchten i n
amtl i ch genehmigter
Bauart  (§ 22a Abs. 1, 
§ 54 StVZO).

� Zwei Schl ußleuchten i n
amtl i ch genehmigter
Bauart  (§ 22a Abs. 1,
§ 53 Abs.1 und 3 StVZO).

� Zwei Drei eckrückst rahl er
in amt l ich genehmigter
Bauart  (§ 22a Abs. 1,
§ 53 Abs.  4 StVZO).

� Kupplung für  Schl äuche
der Druck luftbrems-
anlage (§ 41 StVZO).

� Anhänge-Kuppl ung mi t
Fangmaul  in amtl ich
genehmigter Bauar t
(§ 22a Abs. 1,  § 43 
Abs. 1 StVZO).

1 5 6 54 4

2
3 3

2



Notiz en

56



Notizen

57



Notiz en

58



Notizen

59



Impressum

60

Herausgeber:

Bundesverband der Landwirt schaf t l ichen Berufsgenossenschaf ten (BLB)
Hauptst elle f ür Sicherheit  und Gesundheit sschut z, Kassel

Bezug: über die regionalen landwirt schaf t l ichen Berufsgenossenschaf ten,
Anschr if ten siehe Umschlagseit e 3

Auf lage: 54.800

Gesamtherstellung:

Oberbrunner Gruppe für Dialog Market ing
George Druckerei & Ver lag
Weserst raße 2–10, 34317 Habichtswald-Ehlen
Tel. (0 56 06) 70 92, Fax (0 56 06) 76 08

Stand: 06/00



Schleswig-Holstei nische 
landw. Berufsgenossenschaf t
Schulstr aße 29 · 24143 Ki el
Tel . (0431) 7024-0 · Fax (0431) 7024-6360

Landw. Berufsgenossenschaf t 
Ol denburg-Bremen
Im Dreieck 12 ·  26127 Oldenburg
Tel . (0441) 3408-0 · Fax (0441) 34 08-444

Hannoversche landw.  Berufsgenossenschaft
Im Haspelfel de 24 ·  30173 Hannover
Tel . (0511) 8073-0 · Fax (0511) 8073-498

Braunschweiger ische landw.  
Berufsgenossenschaft
Bruchtorwal l  13 ·  38100 Braunschweig
Tel . (0531) 48002-0 · Fax (0531) 48002-29

Lippische landw.  Berufsgenossenschaft
Fel ix-Fechenbach-St raße 6
32756 Detmol d
Tel . (052 31) 6004-0 · Fax (05231) 6004-30

Rheini sche landw. Berufsgenossenschaft
Merowi ngerstr aße 103 · 40225 Düsseldor f
Tel . (0211) 3387-1 ·  Fax (0211) 33 87-480

West fäl ische landw.  Berufsgenossenschaft
Hoher  Heckenweg 76–80 ·  48147 Münster
Tel . (0251) 2320-0 · Fax (0251) 2320-563

Land- und for tstwir tschaf tl iche 
Berufsgenossenschaft Hessen
Luisenstraße 12 ·  34119 Kassel
Tel . (0561) 1006-0 · Fax (0561) 1006-2379
und 
Bar tningstr aße 57 · 64289 Darmstadt
Tel . (06151) 702-0 · Fax (06151) 702-1285

Landw. Berufsgenossenschaf t 
Rheinl and-Pfal z
Theodor-Heuss-St raße1· 67346 Speyer
Tel . (062 32) 911-0 · Fax (06232) 911-183

Landw. Berufsgenossenschaf t 
für  das Saarl and
Hei nest raße 2–4 ·  66121 Saarbrücken
Tel . (0681) 665 00-0 · Fax (0681) 665 00-58

Landw. Berufsgenossenschaft  Ober fr anken
u. Mit tel fr anken
Dammwäldchen 4 ·  95444 Bayreuth
Tel.  (0921) 603-0 · Fax (0921) 603-386

Landw. Berufsgenossenschaft  
Niederbayern-Oberpfalz
Luitpol dst raße 29 · 84034 Landshut
Tel.  (0871) 696-0 ·Fax (0871) 696-499

Landw. Berufsgenossenschaft  Unterf ranken
Fri edri ch-Ebert -Ring 33 · 97072 Würzburg
Tel.  (0931) 8004-0 ·  Fax (0931) 8004-284

Landwir tschaf tl iche Berufsgenossenschaft
Schwaben
Tunnel st raße 29 · 86156 Augsburg
Tel.  (0821) 4081-0 · Fax (0821) 4081-115

Landwir tschaf tl iche Berufsgenossenschaft
Oberbayern
Neumarkter Str aße 35 · 81673 München
Tel.  (089) 454 80-0 · Fax (089) 4366 39-327

Badische Landwir tschaf tl iche 
Berufsgenossenschaft 
Steinhäuserstr aße14 · 76135 Kar lsruhe
Tel.  (0721) 8194-0 · Fax (0721) 8194-444

Landwir tschaf tl iche Berufsgenossenschaft
Württemberg
Vogel rai nstr aße 25 · 70199 Stut tgar t
Tel.  (0711) 966-0 · Fax (0711) 966-2140

Gar tenbau-Berufsgenossenschaf t
Frank fur ter St raße 126 · 34121 Kassel
Tel.  (0561) 928-0 · Fax (0561) 928-2304

Landw. Berufsgenossenschaft  Ber l in
Hoppegartener Str aße 100 · 15366 Hönow
Tel.  (033 42) 36-0 · Fax (03342) 36-1230

Sächsische Landw. Berufsgenossenschaft
Bahnhofstr aße 16/18 · 04575 Neukier i tzsch
Tel.  (034342) 62-0 · Fax (034342) 62-211

Verzeichnis der landwirtschaftlichen  Berufsgenossenschaften




